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BEKANNTMACHUNG 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Bundestagswahl  
am 23. Februar 2025 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für  
 
die Große Kreisstadt Donauwörth 

 
wird in der Zeit von Montag, 03. Februar, bis Freitag, 07. Februar 2025 (20. bis 

16. Tag vor der Wahl) 
 

während der allgemeinen Öffnungszeiten 

 
im Bürgerbüro, Neue Kanzlei, Zimmer NK02 (barrierefrei), Kapellstraße 6, 86609 
Donauwörth 
 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte 
können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen kön-
nen Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht 
werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 



Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 

Wahlschein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 

von Montag, 03. Februar, bis Freitag, 07. Februar 2025, 12:00 Uhr im/in 

(Rathaus/Dienststelle: Anschrift, Zimmer-Nr.) 
 
Bürgerbüro, Neue Kanzlei, Zimmer NK02 (barrierefrei), Kapellstr. 6, 86609 Do-
nauwörth Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden.  
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätes-
tens am 2. Februar 2025 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhal-
ten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen wer-
den und die bereits einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 253, Donau-Ries 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahl-
kreises 

- oder - 
durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 

  
Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 21. Februar 2025, 15 Uhr, 
 
im Bürgerbüro, Neue Kanzlei, Zimmer NK02 (barrierefrei), Kapellstr. 6, 86609 
Donauwörth 
  
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt wer-
den. Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht o-
der nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahl-
schein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen. 
 

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
wenn 



a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 
das Wählerverzeichnis nach  
§ 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum Sonntag, 2. Februar 2025) 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Absatz 1 der 
Bundeswahlordnung (bis zum Freitag, 7. Februar 2025) versäumt hat, 

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten Fris-
ten entstanden ist, 

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemein-
de von der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfah-
ren hat. 

Der Wahlschein kann in den oben genannten Fällen bei der in Nr. 5.1 bezeichne-
ten Stelle noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich 
(nicht aber telefonisch) beantragt werden. 
 

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlberech-
tigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. 
 

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zu übersenden ist, und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahl-
berechtigte Person im Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins ver-
merkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne 
Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. 
Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten 
sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis 
spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, 
einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn die wahlberechtig-
te Person glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegan-
gen ist oder sie ihn verloren hat. 
 

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. 
Sie können auch durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An 
andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.  
 

9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behin-
derung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das  
16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 



unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung der stimmberechtigten Person ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hil-
feleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
 

10. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgege-
ben werden. 

 
 Datum Unterschrift 

 
 

 
  24.01.2025                                                       ____________________________ 
 Jürgen Sorré 
 Oberbürgermeister 
 
 

RECHTSVERORDNUNG 
zur Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen aus Anlass von  
Märkten in der Stadt Donauwörth für das Jahr 2025 
Vom 24.01.2025 
 
 
Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadschlG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744), zuletzt geän-
dert durch Artikel 430 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) in Ver-
bindung mit § 11 der Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen (Delegationsverordnung – DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl S. 22), zu-
letzt geändert durch § 2 der Verordnung vom 2. Oktober 2018 (GVBl. S. 745),  
erlässt die Stadt Donauwörth folgende 
 
V E R O R D N U N G : 
 
§ 1 
 
Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über den Laden-
schluss dürfen die Verkaufsstellen im Sinne des § 1 Abs. 1 dieses Gesetzes, inner-
halb des für den jeweiligen Markt farblich gekennzeichneten Innenstadtge-
biet/Veranstaltungsbereich (Anlage 1-3), aus Anlass der nachfolgend genannten 
Märkte, in der Stadt Donauwörth an den Sonntagen jeweils von 13 Uhr bis 18 Uhr 
geöffnet werden: 
 

- Ostereiermarkt  am 30. März 2025 (Anlage 1) 
- Maimarkt am 11. Mai 2025 (Anlage 2) 



- Herbstmarkt am 12. Oktober 2025 (Anlage 3) 
 
Es dürfen ausschließlich die Verkaufsstellen, die im engen räumlichen Bezug zum 
jeweiligen Markt gem. Anlage 1-3 liegen, geöffnet haben.  
 
Die Beratungs- und Verkaufszeit an diesen Sonntagen wird von 13.00 bis 18.00 Uhr 
festgesetzt. 
 
 
§ 2 
 
Wird von der Möglichkeit des § 1 Gebrauch gemacht, so sind erwachsene Arbeit-
nehmer, die am Marktsonntag in Verkaufsstellen beschäftigt werden, wenn die Be-
schäftigung länger als drei Stunden dauert, an einem Werktag derselben Woche 
(Montag bis Samstag) ab 13 Uhr, wenn sie länger als sechs Stunden dauert, an ei-
nem ganzen Tag derselben Woche von der Arbeit freizustellen (§ 17 Abs. 3 Lad-
SchlG). 

 
Die Vorschriften über den besonderen Schutz der Arbeitnehmer, insbesondere § 17 
LadSchlG, § 17 des Jugendarbeitsschutzgesetzes und § 8 des Mutterschutzgesetzes 
sowie tarifliche Bestimmungen sind zu beachten. Jugendliche unter 18 Jahren, wer-
dende und stillende Mütter dürfen während der an den Marktsonntagen ausnahms-
weise zugelassenen Öffnungszeiten nicht beschäftigt werden. 
 
§ 3 
 
Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung stellen 
eine Ordnungswidrigkeit im Sinne von § 24 LadSchlG, § 58 JArbSchG und § 21 
MuSchG dar. 
 
§ 4 
 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Donauwörth, den 14.01.2025 
Jürgen Sorré 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 1 zur Rechtsverordnung der Stadt Donauwörth über die Freigabe von Verkaufssonntagen aus Anlass von 

Märkten in der Stadt Donauwörth für das Jahr 2025 vom 24.01.2025 

Ostereiermarkt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 2 zur Rechtsverordnung der Stadt Donauwörth über die Freigabe von Verkaufssonntagen aus Anlass von 

Märkten in der Stadt Donauwörth für das Jahr 2025 vom 24.01.2025 

Maimarkt-Wochenende 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 3 zur Rechtsverordnung der Stadt Donauwörth über die Freigabe von Verkaufssonntagen aus Anlass von 

Märkten in der Stadt Donauwörth für das Jahr 2025 vom 24.01.2025 

Herbstmarkt-Wochenende 



Vollzug der Wassergesetze und des Gesetztes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG); 
Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis für das Ein-
leiten von Niederschlagswasser aus dem Stadtteil Wörnitzstein mit 
Huttenbach, Felsheim und Osterweiler in die Wörnitz, Riedgraben, 
Reißbach, Huttenbacher Graben und in einen weiteren Graben mit 
Erteilung einer wasserrechtlichen Plangenehmigung für die Durch-
führung von Gewässeraufweitungen zur Herstellung von Retentions-
raum auf den Grundstücken Fl.-Nrn. 398, 404, 682 und 683 der Ge-
markung Wörnitzstein 
 
 
Mit Bescheid vom 15.01.2025 erteilte das Landratsamt Donau-Ries der Großen 
Kreisstadt Donauwörth für die Einleitung von Niederschlagswasser in die Wörnitz, 
Riedgraben, Reißbach, Huttenbacher Graben und in einen weiteren Graben aus dem 
Stadtteil Wörnitzstein mit Huttenbach, Felsheim und Osterweiler eine gehobene was-
serrechtliche Erlaubnis für folgende Einleitmengen: 
 

Bezeichnung der Einleitung 

Zulässiger Drosselab-

fluss in das Gewässer 

Qdr (l/s) 

Maximal möglicher Ab-

fluss (l/s) 

RW 1 (153R00010) 30 60 

RW 2.1 (187R00010) 69 139 

RW 2.2 (gepl. Erschließung) 142 210 

RW 3 (6R00010) 36 432 

RW 4 (4R00010) 55 465 

RW 5 (3R00010) 36 67 

RW 6 (5R00010) 278 509 

RW 7 (7R00010) 260 278 

RW 8 (Einlass aus SSK) 92 600 

RW 9 (2R00010) 831 1.853 

RW 10 (1R00010) 144 213 

RW 11 (167R00015) 91 95 

RW 12 (43R00010) 262 244 

RW 13 (42R00010) 183 248 

RW 14 (41R00010) 30 182 

 
Der Erlaubnisbescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung sowie eine Fertigung der ge-
nehmigten Planunterlagen liegen gem. Art. 74 Abs. 4 Satz 2 des Bayer. Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) i.V.m. Art. 69 Bayerisches Wassergesetz 
(BayWG) 2 Wochen 
 
in der Zeit vom 27.01.2025 bis 10.02.2025 
im Rathaus der Großen Kreisstadt Donauwörth, Rathausgasse 1, 86609 Do-
nauwörth 
 



während der Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme aus. Mit dem Ende der 
Auslegungsfrist gilt die Erlaubnis gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt, 
die im Verlauf des Verfahrens keine Einwendungen erhoben haben. 
 
Donauwörth, den 15.01.2025 
 
 

Kontakt ins Rathaus: Bürgertelefon und Feedback-Mailadresse 
 
Als Weg für Austausch und Kontakt mit der Stadtverwaltung hat sich das Bürgertele-
fon seit langem bewährt: Unter der Nummer 0906 789-789 kann rund um die Uhr 
eine Nachricht hinterlassen werden. Als Ergänzung gibt es jetzt auch die Mailadresse 
feedback@donauwoerth.de. Ob Bürgertelefon oder Feedback-Postfach: Wir nehmen 
Ihre Wünsche und Anregungen gerne auf, eine Antwort bekommen Sie so schnell 
wie möglich. Bitte beachten Sie: Anonyme Anrufe am Bürgertelefon können nicht 
bearbeitet werden. 
 
 
Stadt Donauwörth 
Jürgen Sorré 
Oberbürgermeister 
 
 


